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Verhandlungsschrift 

über die 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Edt bei Lambach vom 28. März 2023 
 

Tagungsort: Gemeindeamt Edt bei Lambach, Gemeindeplatz 1 
 

Anwesende: 
1. Bgm. Bäck Ing. Alexander (ÖVP) 
2. Vbgm. Rotschopf Maria (ÖVP) 
3. GV Puchinger Reinhold (SPÖ) 
4. GV Wolf Tino (FPÖ) 
5. GR Heizinger Karin (ÖVP) 
6. GR Obermayr Ing. Florian (ÖVP) 
7. GR Palmstorfer Hildegard (SPÖ) 
8. GR Palmstorfer Ing. Thomas (SPÖ) 
9. GR Rütershoff Anita (ÖVP) 
10. GR Schoberleitner Mag. (FH) Michael (ÖVP) 

11. GR Schröder Simon (SPÖ) 
12. GR Stieger Andreas (ÖVP) 
13. GR Wildfellner Horst (ÖVP) 
14. GR Wildfellner Tobias (FPÖ) 
15. GR Wolf Alfred (FPÖ) 
16. GR Wolfsgruber Ing. Helmut (SPÖ) 
17. EGR Riedlbauer Peter (ÖVP) 
18. EGR Parzer Michael (SPÖ) 
19. EGR Kalteis Regina (SPÖ) 

 

Leiter des Gemeindeamtes: AL Ing. Erik Kinast 
 

fachkundige Personen:   
 

sonstige Personen: Zuhörer: EGR Hochrainer Thomas, Kettlgruber Christian 

 (Musikverein Edt), Steger Roland (Musikverein Edt) 
 

Es fehlen entschuldigt: Vbgm. Tiefenthaler Maximilian MBA MPA (SPÖ), GR Kostal Barbara (ÖVP), 

 GR Schröder Martina (SPÖ), EGR Schröder Ing. Markus (SPÖ); 
 

Es fehlen unentschuldigt: -x- 
 

Schriftführer: VBI Bernhard Frömel 

 
 
 

Feststellung: 

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Mitglieder, Ersatzmitglieder und Bediensteten 
und stellt fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. 

Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 21.03.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) die Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 14.12.2022 aufliegt. 

 
 

Protokollfertiger der heutigen Sitzung sind: 
ÖVP: GR Heizinger Karin 
SPÖ: GR Ing. Wolfsgruber Helmut 
FPÖ: GR Wolf Alfred 
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Verständigung 

 
 
 
Zahl: Gem-004-2/2023 

V e r s t ä n d i g u n g 
Sie werden höflich zu der am Dienstag, den 28. März 2023 um 19:00 Uhr am Gemeindeamt Edt bei 

Lambach stattfindenden 1. Sitzung des Gemeinderates eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Prüfungsbericht des Prüfungsausschusses – Kenntnisnahme der 
Protokollkorrektur vom 28.11.2022; 

2. Flächenwidmungsplanänderung 5.66 – Hundesportklub – Anpassungen – 
Beschluss; 

3. Flächenwidmungsplanänderung 5.71 – ehem. Gasthaus Schöberl - 
Grundsatzbeschluss; 

4. Bebauungsplan Nr. 45 ehem. Gasthaus Schöberl - Grundsatzbeschluss; 

5. Neuregelung der Vereinsförderungen in Edt bei Lambach – Beschluss; 

6. Teilnahme Junge Gemeinde – Beschluss; 

7. Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen zur Errichtung von 
Löschwasserversorgungsanlagen – Beschluss; 

a. Johannes und Henriette Reiter 

b. Josef Mallinger 

c. Rudolf Haas 

8. Errichtung von Löschwasserbrunnen – Vergabe von Lieferungen und Leistungen - 
Beschluss; 

9. Vergabe von Sanierungsarbeiten durch den WEV – Hausruckviertel an der 
Schlinkerleitenstraße und in Mairlambach - Beschluss; 

10. Sanierung Güterweg Aigen durch den WEV - Beschluss; 

11. Asphaltierungsmaßnahmen – Vergabe von Lieferungen und Leistungen - 
Beschluss; 

a. Geh- und Radweg Verbindung Werkstraße – L537 

b. Verbindung L537 - Zoblstraße 

12. Adaptierung der Schulveranstaltungsbeihilfe - Beschluss; 

Edt bei Lambach, 21.03.2023 
Tel.: 07245 / 289 91-0 

gemeinde@edt.ooe.gv.at 
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13. Abschluss eines Erdgas-Liefervertrages mit der EnergieAG Vertrieb - Beschluss; 

14. Verlängerung der Jahreskarten-Kooperation mit dem Zoo Schmiding - Beschluss; 

15. Festlegung der Amtsleiter – Stellvertretung durch den Gemeinderat - Beschluss; 

16. Festlegung des Feuerwehr-Pflichtbereichskommandanten durch den Gemeinderat 
– Beschluss; 

17. Dringlichkeitsantrag: Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung Edt bei Lambach 
– Neubau - Grundsatzbeschluss; 

18. Allfälliges; 

 
 
Hinweis für Gemeinderäte:  
Um pünktliches und verlässliches Erscheinen wird gebeten. Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, so 
werden Sie gebeten, das Gemeindeamt unter Mitteilung des Verhinderungsgrundes unverzüglich zu 
benachrichtigen, damit das Ersatzmitglied einberufen werden kann. Dies hat durch den Bürgermeister bzw. 
die von ihm beauftragte Person zu erfolgen. (auf § 47 OÖ GemO 1990 idgF darf hingewiesen werden) 
 
Ergeht an: 
Gemeinderats-Mitglieder Rsb/Mail 

 
 

Der Bürgermeister 
 
 

Ing. Alexander Bäck 
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Dringlichkeitsanträge: 

Dringlichkeitsantrag vom 28.03.2023 der Gemeinderatsfraktionen betreffend 
„Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung Edt bei Lambach – Neubau – 
Grundsatzbeschluss“ 
 
Über Antrag des Vorsitzenden wurde diesem Antrag die Dringlichkeit zuerkannt und wird 
dieser am Ende der Tagesordnung behandelt. 
Beilage: Dringlichkeitsantrag. 
 
 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand.  
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Posteinlauf: 

keiner 
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1. Prüfungsbericht des Prüfungsausschusses – Kenntnisnahme der 
Protokollkorrektur vom 28.11.2022; 

 
Der Obmann des Prüfungsausschusses, GR Alfred Wolf, berichtet wie folgt: 
 
Lt. E-mail vom 4. Jänner 2023 Hr. GR Palmstorfer wurde gegen das Protokoll der 
letzten Prüfungsausschusssitzung vom 28.11.2022 Einwand erhoben, dahingegen, 
dass eine Endabrechnung der Generalsanierung Sportheim nicht stattgefunden hat.  
Entstanden ist das deswegen, da das Protokoll wie eine Art „Amtsvortrag“ bzw. 
„Einleitung“ vorbereitet wird. Die Endabrechnung wurde auch vorbereitet, jedoch nicht 
behandelt, daher ist das Protokoll zu korrigieren und die ersten 7 Zeilen des TOP 7 
sind zu streichen.  
 
Auszug aus dem Prüfungsausschussprotokoll: 
 
Endabrechnung Sportheim, Geländer-Plan, Statik, Abnahmeprotokoll; 

Die Buchhaltung legt Kontoauszüge des Projektes Generalsanierung Sportheim – 
sportlich relevanter Teil vor, aus denen die Gesamtausgaben von € 650.028,35 
ersichtlich sind. Die Förderungen werden gerade beantragt, die Unterlagen hierzu 
sind fast fertig. 
 
Die Beschlüsse der Gemeindevorstandssitzungen liegen auf und können eingesehen 
werden. In diesen hat der Gemeindevorstand jeweils die Auszahlungen an den SV 
genehmigt. Danach wurden sie angewiesen. 
 
Ebenso liegt eine Aufstellung aller Rechnungen mit der oben genannten 
Gesamtsumme vor, die einzureichen ist.  
 
Das Geländer – eigentlich die Handläufe (das sind keine Geländer) wurden von 
Baumeister Aschl am 21.10.2021 abgenommen. Hierzu liegt ein Abnahmeprotokoll 
der Besichtigung vor Ort vor. 
 
 

 
Beratungsverlauf: 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander stellt den 
 
Antrag, den Prüfungsbericht des Prüfungsausschusses, wie von Obmann GR Wolf 
Alfred vorgetragen, zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Kenntnisnahme; Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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2. Flächenwidmungsplanänderung 5.66 – Hundesportklub – 
Anpassungen – Beschluss; 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass seitens des Amtes der OÖ 
Landesregierung nach der Genehmigungsvorlage Versagungsgründe mitgeteilt 
wurden, welche vom Gemeinderat zu behandeln sind.  
 
Mitteilung:  
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Nach dem Einlangen der Versagungsgründe wurde mit dem HSK Kontakt 
aufgenommen, um eine Mitteilung zu erhalten, welche Art von Gebäuden geplant ist, 
damit dem Regionsbeauftragten für Natur- und Landschaftsschutz dargestellt werden 
kann, wie sich das Gebäude ins Landschaftsbild eingliedert.  
 
Vorschlag Gebäude HSK :  
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Nach dem Einlangen wurde bei einem Termin mit dem Regionsbeauftragten für Natur- 
und Landschaftsschutz und mit Herrn Dr. Schuster besprochen, dass folgende 
Vorgehensweise gewählt werden könnte. Die Teile, die sich laut der ursprünglichen 
Planung noch im Europaschutzgebiet befinden, werden nicht als Sonderausweisung 
gewidmet – die weggefallen Flächen werden flächengleich im Westen der 
Widmungsfläche angefügt. Ein allfälliges Gebäude muss mit max. 140 m² bebauter 
Fläche beschränkt werden und darf max. 1 Geschoss über die im Norden bestehende 
Privatstraße ragen. 
Dies wurde Herrn Meisinger vom HSK und den Grundeigentümern so mitgeteilt.  
Diese geplanten Änderungen wurden auch in der Sitzung des Ausschusses für Bau- 
und Raumordnungsangelegenheiten am 20.03.2023 beraten, wonach der Ausschuss 
zum einstimmigen Ergebnis kam, dass dem Gemeinderat die Beschlussfassung des 
Änderungsplanes empfohlen wird.  
 
Änderungsplan:  
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Beratungsverlauf: 
 
GR Obermayr Ing. Florian stellt den 
 
Antrag, die Anpassungen der Flächenwidmungsplanänderung 5.66 – Hundesportclub 
– Änderung vom 22.02.2023 - wie vorgetragen zu beschließen. 
 
GR Wolf Alfred ist froh, wenn alles seine Richtigkeit hat und der Verein weitergeführt 
wird. Hut ab vor den Betreibern, er schließt sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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3. Flächenwidmungsplanänderung 5.71 – ehem. Gasthaus Schöberl – 
Grundsatzbeschluss; 

 
Ing. Alexander Bäck berichtet, dass von Herrn Clemens Zobl der Antrag zur Änderung 
des Flächenwidmungsplanes der Grundstücke .41/1, 651, 652/1, 652/3, 829/12, 832/8 
von Sonderwidmung Gasthaus in Bauland Gemischtes Baugebiet eingelangt ist. 
Weiters wurde von Herrn Zobl eine lärmschutztechnische Beurteilung zur Feststellung 
einer eventuellen Lärmbelastung ausgehend vom Sportplatz und auch von der 
Landesstraße für künftiges Bauland bei der Fa. TAS in Auftrag gegeben. Basierend 
auf der Beurteilung wurde folgender Änderungsplan erstellt:  
 
Änderungsplan:  
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Ortsplanerische Stellungnahme:   
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Weiters wird berichtet, dass die vorliegenden Planungen in der Sitzung des Bau- und 
Raumordnungsausschusses am 20.03.2023 beraten wurden und der einstimmige 
Beschluss gefasst wurde, dass dem Gemeinderat die Fassung eines 
Grundsatzbeschlusses empfohlen wird.   
 
 
Beratungsverlauf: 
 
GR Wildfellner Horst berichtet von den Beratungen im Bauausschuss und stellt den 
 
Antrag, für die Flächenwidmungsplanänderung 5.71 – ehem. Gasthaus Schöberl – 
einen Grundsatzbeschluss zu fassen. 
 
GR Palmstorfer Ing. Thomas und GV Wolf Tino schließen sich dem Antrag an. 
 
GV Wolf Tino fragt, welche Widmung die Ordination von Dr. Sallaberger hat  
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass es sich um Mischbaugebiet handelt. 
 
GV Wolf Tino fragt ob diese Widmung auch für Wohnzwecke zulässig ist. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass dies möglich wäre. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

4. Bebauungsplan Nr. 45 ehem. Gasthaus Schöberl – 
Grundsatzbeschluss; 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass parallel zur 
Flächenwidmungsplanänderung 5.71 ein Bebauungsplan zu erstellen ist, damit die 
notwendigen Lärmschutzmaßnahmen für die jeweiligen künftigen Bauplätze ersichtlich 
sind bzw. deren Einhaltung im Bauverfahren gefordert werden können. Dies wurde 
auch in der Sitzung des Bau- und Raumordnungsausschusses am 20.03.2023 beraten 
und es wurde einstimmig beschlossen, dass dem Gemeinderat die Fassung eines 
Grundsatzbeschlusses empfohlen wird.  
 
Entwurf des Bebauungsplanes:  
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Beratungsverlauf: 
 
GV Puchinger Reinhold hat eine grundsätzliche Frage, wenn der Gemeinderat dies 
heute beschließt und in Folge noch Änderungen kommen, müssen diese dann wieder 
im Gemeinderat behandelt werden? 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass heute nur Grundsatzbeschluss gefasst werden 
sollte und erläutert den weiteren Ablauf. Nach Einlangen der Stellungnahmen muss 
das eingearbeitet und dann nochmals im Gemeinderat beschlossen werden. 
 
GR Wildfellner Horst berichtet von den Beratungen im Bauausschuss und stellt den 
 
Antrag, für den Bebauungsplan Nr. 45 ehem. Gasthaus Schöberl, einen 
Grundsatzbeschluss zu fassen. 
 
GR Palmstorfer Ing. Thomas und GR Wolf Alfred schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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5. Neuregelung der Vereinsförderungen in Edt bei Lambach - 
Beschluss;  

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass in den letzten Finanzausschusssitzungen 
intensiv an einer Neuregelung der Vereinsförderung in Edt bei Lambach beraten 
wurde. Eine Veranstaltung für alle Vereine für die Vorstellung der Neuregelung und 
Richtlinien wurde ebenso abgehalten und gut angenommen. 
 
Vizebgm. Maria Rotschopf berichtet anschließend wie folgt: 
 
Die wesentlichen Bestandteile der Vereinsförderungen sind: 
 
Basisförderung (Basissubvention I und II) 
Förderungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 
(Veranstaltungsförderung) 
Förderungen für außerordentliche Anschaffungen bzw. außerordentliche 
Aktivitäten (Projektförderung) 
 
 
Richtlinie: 
 
Richtlinien für Vereinsförderungen NEU Gemeinde Edt bei Lambach 
 
 

I. Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Edt bei Lambach unterstützt Edter bzw. der Gemeinde Edt nahestehenden 
Vereine zum Zwecke der Vereinsaktivitäten (Tätigkeiten), welche im öffentlichen Interesse der 
Gemeinde Edt sowie deren BürgerInnen und Bürgern stehen. Die Fördermittel werden mit 
Steuergeldern der Gemeinde finanziert und soll die neue Richtlinie Transparenz und 
weitgehende Gleichstellung aller Vereine schaffen.  
 
Die nachstehenden Richtlinien für die finanzielle Förderung der Vereine wurde vom 
Gemeinderat ausgearbeitet und beschlossen.  
 
Die förderungswürdigen Vereinsaktivitäten (Tätigkeiten) sind im Besonderen alle auf 
sportlichem, kulturellem, sozialem, touristischem, kommunikativem, volksbildnerischem, 
wissenschaftlichem Gebieten sowie auf Gebieten der Gemeinschaftspflege, des Umwelt- und 
Naturschutzes, der Jugendarbeit, der Seniorenförderung und der Förderung von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. 
 
Die zu fördernden Vereine müssen den geltenden Vereinsrichtlinien entsprechen und auf 
Gemeinnützigkeit ausgerichtet sein, ihren Vereinssitz in Edt oder in Lambach haben.  
 
Die Richtlinien für die Förderung der Aktivitäten (Tätigkeiten) von Vereinen durch die 
Gemeinde Edt erfolgen nach folgenden Kriterien: 
 

• Basisförderung (Basissubvention I und II) 

• Förderungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit  
(Veranstaltungsförderung)  
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• Förderungen für außerordentliche Anschaffungen bzw. außerordentliche Aktivitäten 
(Projektförderung) 

 
 
Über die Geltung der Förderungen von Vereinen entscheidet der Gemeinderat gemäß dieser 
Richtlinie.  
 
Die Höhe der Basissubventionen I werden mit Beschluss dieser Richtlinie rechtskräftig, über 
die weiteren Förderungen/Subventionen entscheidet der Gemeinderat in der jeweiligen 
Sitzung nach dem 30.04. eines Kalenderjahres. 
 
Förderungen bzw. Subventionen im Sinne dieser Richtlinien sind vermögenswerte 
Zuwendungen, welche die Gemeinde Edt bei Lambach physischen oder juristischen Personen 
zur Erfüllung des Vereinszweckes gewähren, ohne dafür ein marktgerechtes Entgelt zu 
erhalten. 
 
Basisförderungen bzw. Subventionen, sowie Veranstaltungsförderungen (Frist für Ansuchen 
30.04.) werden ausnahmslos nur für das jeweilige Haushaltsjahr gewährt. Projektförderungen 
können über einen längeren Zeitraum bewilligt werden. 
 
Vom Geltungsbereich dieser Richtlinien ausgeschlossen sind: 
 

• Förderungsmaßnahmen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen 

• Förderungen an politische Parteien/Bürgerlisten/Bürgerinitiativen 

• Förderungen an Blaulichtorganisationen 

• Förderungen an staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften 

• Förderungen an Vereine, mit dem Fehlen der Gemeinnützigkeit  

• Förderungen an Vereine oder Organisationen, an denen Eder BürgerInnen keine 
Mitgliedschaft erlangen bzw. die nicht in den Genuss der Vereinstätigkeiten gelangen können 

• Förderungen an Sparvereine 

• Förderungen an gemeindeeigene Vereine  
 
 

II. Arten der Förderungen bzw. Subventionsarten, Voraussetzungen  
 

1.) Basisförderung 
 
 
Die Basisförderung ist in die Basissubvention I + II gegliedert.  
 
Förderungswürdig sind Vereine, welche durch ihre Aktivitäten im öffentlichen Interesse der 
Gemeinde Edt bei Lambach, insbesondere auf sportlichen, kulturellen, sozialen, 
kommunikativen, touristischen, volksbildnerischen und wirtschaftlichen Gebieten sowie auf 
Gebieten der Gemeinschaftspflege, des Umwelt- und Naturschutzes, der Jugendförderung, 
der Seniorenförderung und der Förderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen tätig 
sind. 
 
Die Hauptaktivität des Vereins und/oder Sitz desselben muss in Edt bei Lambach oder 
Lambach sein und die Tätigkeit im Interesse der Edter Bevölkerung liegen und dem 
Gemeinwohl dienen.  
 
Voraussetzung für die Gewährung der Subvention ist weiters, dass diese Tätigkeit mindestens 
durch ein Jahr hindurch laufend erbracht wurde. 
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Für Ansuchen um die Basisförderung ist das entsprechende Formular der Gemeinde Edt bei 
Lambach zu verwenden und bis spätestens 30. April des laufenden Jahres abzugeben.  
 
Ein Anspruch auf Basissubvention besteht nur einmal pro Verein. Wenn ein Verein in mehrere 
Zweigvereine unterteilt ist, steht den einzelnen Vereinen bzw. Gruppierungen des Vereins nur 
ein Anspruch nach Maßgabe der unten angeführten Regelungen zu. 
 
BASISISSUBVENTION I  
 
Die Höhe der Basissubvention I kann aus vier Teilsubventionen bestehen und orientiert sich 
an  
 

a) Sitz in der Gemeinde Edt bei Lambach (lt. Vereinssitz) € 300,-- 
Zweigvereine sind bei der Förderung a) dem Hauptverein zuzuordnen. Die Subvention im 
Sinne des Punktes a) wird dem Hauptverein für alle Zweigvereine gewährt.  
 

b) Anzahl der Mitglieder, von denen ein Mitgliedsbeitrag eingehoben wird 
 
✓ von 01 bis 30 € 150,-- 
✓ von 31 bis 50 € 300,-- 
✓ von 51 bis 70 € 400,-- 
✓ von 71 bis 100 € 700,-- 
✓ ab 101 € 1.000,-- 

      
Zur Überprüfung der Anzahl der aktiven Vereinsmitglieder ist vom Subventionswerber ein 
geeigneter Nachweis des aktiven Mitgliederstandes und eine unterfertigte Bestätigung 
betreffend Mitgliedsbeitrages beizubringen.  
Zweigvereine können für die Förderung b) extra ansuchen. Ein Förderansuchen durch den 
Hauptverein für die gesamten Mitglieder inkl. der Zweigvereine ist daher ausgeschlossen.  
 

c) Jugendarbeit 
Förderung eines regelmäßigen wöchentlichen Vereinsprogrammes für Kinder/Jugendliche bis 
14 Jahre (mit Ausnahme der Ferien) 
 

✓ bis 10 Kinder      € 1,000,-- 
✓ ab 10 Kinder       € 1.500,-- 
✓ ab 20 Kinder       € 2.000,-- 

 
Zur Überprüfung des Kinder- bzw. Jugendprogrammes ist beim Förderansuchen ein 
Jahresprogramm durch den zu fördernden Verein sowie die Anzahl der betreuten Kinder bzw. 
Jugendlichen (davon auch Edter Kinder/Jugendliches) vorzulegen. 
Zweigvereine müssen für die Förderung c) extra ansuchen. Ein Förderansuchen durch den für 
Hauptverein für die Jugendarbeit der Zweigvereine ist daher ausgeschlossen.   
Für Förderungen der Jugendarbeit mit Vereinssitz in Lambach wird die Förderung der 
Jugendarbeit mit 50% der oben angeführten Beträge gewährt. 
 

d) Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen 
Förderung für Teilnahmen an Gemeindeveranstaltungen (Definition durch die Gemeinde Edt), 
wie z.B.: Flurreinigungsaktion, Aktion Ferienprogramm, Maibaumblasen, musikalische 
Teilnahme bei öffentlichen Veranstaltungen, kirchlichen Festen, etc. mit mindestens 5 
Vereinsmitgliedern  
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✓ pro Veranstaltung   € 100,-- 
 
 
 
Die Teilnahme an den Gemeindeveranstaltungen wird mit Ende des Jahres nach erfolgter 
Teilnahme ausbezahlt.  
Zweigvereine müssen für die Förderung d) extra ansuchen. Ein Förderansuchen durch den 
Hauptverein ist daher für die Teilnahme der Zweigvereine ausgeschlossen.   
 
Für die Basissubention I ist kein Verwendungsnachweis der gewährten Fördermittel durch den 
Subventionsempfänger vorzulegen. 
 
 
BASISISSUBVENTION II 
 
Unabhängig von der Basissubvention I kann zusätzlich eine Basissubvention II beantragt 
werden, wenn mit der Basissubvention I der laufende Vereinszweck nicht oder nur erschwert 
erreicht werden kann.  
 
Die Basissubvention II kann nur durch Vorlage einer Planrechnung - 
Einnahmen/Ausgabenrechnung, sowie eines Vermögensstatus - gewährt werden. 
Voraussetzung ist eine ordentliche finanzielle Gebarung des Vereines. Ein entsprechendes 
von der Gemeinde Edt aufgelegtes Formular für die Planrechnung ist zu verwenden.     
 
Dem Ansuchen auf Förderung Basissubvention II ist ein Finanzbericht samt einer 
übersichtlichen Einnahmen- und Ausgabenaufstellung des Vorjahres sowie eine 
Vermögensübersicht des Vorjahres anzuschließen.  
 
Der Gemeinderat, Gemeindevorstand und die Ausschussmitglieder verpflichten sich zur 
Verschwiegenheit über Informationen betreffend Finanzen der Vereine. Finanzielle 
Gebarungen der Vereine werden ausschließlich im Finanzausschuss behandelt. Der 
Finanzausschuss legt dem Gemeinderat ein Höhe der Basisförderung zur Beschließung vor.  
 
 
Eine Gewährung dieser Förderung erfolgt durch den Gemeinderat bzw. Gemeindevorstand. 
 
 

2.) Veranstaltungsförderungen  
 

a) Allgemeine Veranstaltungen 
 
Die Gemeinde Edt bei Lambach gewährt Veranstaltungsförderungen für Veranstaltungen der 
Vereine, die öffentlichen Charakter haben und für die Allgemeinheit zugänglich sind.  
 
Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung der Vereine für zusätzliche Veranstaltungen – die 
nicht unmittelbar dem Vereinszweck dienen und zum gesellschaftlichen Leben in Edt 
beitragen.  
 
 
Die Höhe der Veranstaltungsförderung beträgt pro Veranstaltung  € 150,-- 
 
 
 
Voraussetzung der Veranstaltungsförderung 
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• Bewerbung der Veranstaltung im Gemeindegebiet von Edt unter Verwendung des 
Gemeindewappens (Postwurf, Facebook, Gem2Go etc.) und/oder des Logos EDT der 
Gemeinde Edt 

• Das Logo bzw. PDF des Gemeindewappens wird von der Gemeinde Edt bei Lambach zur 
Verfügung gestellt 

• Die Veranstaltung muss einen öffentlichen Charakter haben und für die Allgemeinheit 
zugänglich sein. 

• Die Veranstaltung muss im Gemeindegebiet von Edt abgehalten werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, so sind auch Veranstaltungen in Lambach möglich. 

• Ausgeschlossen von der Veranstaltungsförderung, sind jene Veranstaltungen, die zwar 
einen Öffentlichkeitscharakter haben, aber unmittelbar dem Vereinszweck dienen, wie zum 
Beispiel Fußballspiele, Tennisturniere, Trachtensonntag etc.  

 
b) Spezielle Veranstaltungen/Aktivitäten für Kinder/Jugend/Senioren 

 
Die Gemeinde Edt bei Lambach gewährt Veranstaltungsförderungen für Veranstaltungen oder 
Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche/Senioren, die nicht unter Punkt I.1.c) fallen. Ziel 
dieser Förderung ist die Unterstützung der ortsansässigen Vereine für zusätzliche 
Veranstaltungen in diesem Bereich, die nicht unmittelbar dem Vereinszweck dienen und für 
alle Jugendliche/Senioren zugänglich sind.  
 
Die Höhe der Veranstaltungsförderung beträgt pro Veranstaltung/Aktivität     € 300,-- 
 
Voraussetzung der Veranstaltungsförderung 
 

• Die Veranstaltung/Aktivität muss an drei aufeinanderfolgenden Tagen oder an 10 einzelnen 
Tagen erfolgen und für alle Kinder/Jugendliche/Senioren öffentlich zugänglich sein.  

• Unter diese Veranstaltungen fallen zum Beispiel organisierte Kinderskikurse, Tenniscamps, 
Kindertanzkurse, Seniorenturnen, Skigymnastik etc.  

• Die Veranstaltung/Aktivität darf nicht mit Gewinnabsicht erfolgen. Ein Unkostenbeitrag für die 
TeilnehmerInnen ist einzuheben.  

• Bewerbung der Veranstaltung im Gemeindegebiet von Edt unter Verwendung des 
Gemeindewappens (Postwurf, Facebook, Gem2Go etc.) und/oder des Logos EDT der 
Gemeinde Edt 

• Das Logo bzw. PDF des Gemeindewappens wird von der Gemeinde Edt bei Lambach zur 
Verfügung gestellt 

• Die Veranstaltung muss einen öffentlichen Charakter haben und für die Allgemeinheit 
zugänglich sein.  

• Die Veranstaltung muss im Gemeindegebiet von Edt abgehalten werden. Sollte dies 
aufgrund der fehlenden Infrastrukturen in Edt nicht möglich sein, so sind auch 
Veranstaltungen in Lambach möglich. 

• Ausgeschlossen von dieser Veranstaltungsförderung sind jene Veranstaltungen, die zwar 
einen Öffentlichkeitscharakter haben, aber unmittelbar dem Vereinszweck dienen. 

 
Für Ansuchen um die Veranstaltungsförderung ist das entsprechende Formular der Gemeinde 
Edt bei Lambach zu verwenden und bis spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung 
einzureichen.  
 
3.) Projektförderungen 
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Unabhängig von der Basisförderung und der Veranstaltungsförderung können 
außergewöhnliche Projekte bzw. Aktivitäten durch die Gemeinde Edt gefördert werden, wenn 
ein bestimmtes Vorhaben des Vereins ohne diese Förderung finanziell nicht verwirklicht 
werden kann. Voraussetzung ist, dass das Projekt bzw. die Aktivitäten vereinsnotwendig sind.  
 
Pro Verein kann nur alle fünf Jahre um eine Projektförderung angesucht werden.  
 

a) Arten der Projektförderung 
Förderungswürdig sind Aktivitäten oder Anschaffungen im öffentlichen Interesse der 
Gemeinde Edt bei Lambach, insbesondere auf sportlichen, kulturellen, sozialen, touristischem, 
kommunikativen, volksbildnerischen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Gebieten sowie 
Gebieten der Gemeinschaftspflege, des Umwelt- und Naturschutzes, der Jugendförderung, 
der Seniorenförderung und der Förderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die 
über dem normalen Vereinsbetrieb hinausgehen.  
 
Unter diesen Projekten/Aktivitäten sind folgende Maßnahmen bespielhaft zu verstehen: 
 

• Ankauf von Investitionsgütern, die dem Verein für mehr als ein Jahr dienen 

• Bauliche Anlagen  

• Sanierungen von baulichen Anlagen 

• Ankauf von Trachten 

• Jubiläumsfeiern etc.  
 
 

b) Höhe der Projektförderung 
 
Die Höhe der Projektförderung ist abhängig von den vorhandenen Mitteln der Gemeinde Edt 
bei Lambach und den jährlich einlangenden Ansuchen und kann deren Höhe durch den 
Gemeinderat der Gemeinde Edt bei Lambach individuell beschlossen werden.  
 
 
Der Subventions- bzw. Förderungswerber hat die für die Beurteilung der Förderungswürdigkeit 
wesentlichen Angaben zu machen, insbesondere wofür die beantragte Subvention verwendet 
bzw. wie das Vorhaben finanziert werden soll (Finanzierungsplan), einschließlich ob und von 
welchem Subventionsgeber und in welcher Höhe er sonst noch Förderungsmittel erhalten oder 
beantragt hat oder zu beantragen beabsichtigt.  
 
 
Die Förderungswerber haben weiters bekannt zu geben, welche Eigenmittel Ihnen zur 
Verfügung stehen. Jedenfalls ist ein entsprechender Eigenmittelanteil für die Gewährung einer 
Projektförderung durch den jeweiligen Verein Voraussetzung für die Gewährung einer 
Förderung.  
 
Es ist ein Förderansuchen mit der Unterbreitung von 2 Kostenvoranschlägen und Aufstellung 
eines Finanzierungsplanes der Gemeinde Edt zur Beurteilung vorzulegen. Diesbezüglich sind 
die entsprechenden Formulare der Gemeinde Edt bei Lambach zu verwenden. 
 
 

c) Ansuchen um Projektförderungen 
 

✓ Projekte/Aktivitäten bis zu einer Investitionssumme von € 5.000,-- 
Ansuchen um projektbezogene Förderungen für Investitionen bis zu € 5.000,--  sind schriftlich 
unter Vorlage der in Punkt 3. b) angeführten Unterlagen bis spätestens Ende Oktober des 
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laufenden Jahres für das darauffolgende Jahr bei der Gemeinde Edt bei Lambach 
einzubringen, um in der letzten Sitzung des Gemeinderates behandelt werden zu können.  

✓ Projekte/Aktivitäten ab einer Investitionssumme von € 5.000,-- 
Ansuchen um projektbezogene Förderungen für Investitionen ab € 5.000,--  sind schriftlich 
unter Vorlage der in Punkt 3. b) angeführten Unterlagen bis spätestens Ende Oktober des 
laufenden Jahres für das drittfolgende Jahr bei der Gemeinde Edt bei Lambach einzubringen, 
um im mittelfristigen Finanzplan der Gemeinde Edt aufgenommen werden zu können. 
 
Über die Aufnahme eines Vorhabens im mittelfristigen Finanzplan entscheidet der 
Gemeinderat der Gemeinde Edt bei Lambach.  
 
 

III. Widerruf der Subventionen 
 
Eine Subvention ist zu widerrufen: 
 

• wenn im Ansuchen unrichtige Angaben gemacht wurden 

• die Subvention widmungswidrig verwendet wurde 

• der Verwendungsnachweis trotz Aufforderung nicht binnen Monatsfrist erbracht wurde 

• die bei der Gewährung erteilten Bedingungen, Auflagen und Befristungen nicht 
eingehalten wurden. 

• widerrufenen Subventionen sind innerhalb eines Monats zurückzuzahlen 
 

IV. Administration 
 
Die Zusage der Subvention an den Förderungswerber hat schriftlich zu erfolgen, anschließend 
ist der Betrag auf ein bekanntzugebendes Konto zur Anweisung zu bringen.  
 
Projektförderungen werden erst nach Abschluss des Projektes unter Vorlage der Rechnungen 
und Zahlungsnachweise an den Förderungswerber ausbezahlt. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat über die gewährten Subventionen schriftliche Aufzeichnungen 
(Subventionsempfänger, Art und Höhe der Subvention) zu führen und dem Gemeinderat nach 
Aufforderung vorzulegen. 
 

V. Schlussbestimmungen 
 
Auf die Gewährung einer Subvention nach diesen Richtlinien besteht kein Rechtsanspruch. 
Ein Anspruch auf Auszahlung der beantragten und bewilligten Fördermittel innerhalb einer 
bestimmten Frist besteht nicht. 
 
Eigene Forderungen der Gemeinde Edt bei Lambach bzw. von Einrichtungen im 
Naheverhältnis der Gemeinde gegen den Förderungswerber können jederzeit mit der 
Förderung gegenverrechnet werden.  
 
 
Diese Richtlinie tritt am 01 .01.2023 in Kraft. 
Beschlossen in der Gemeinderatssitzung am 28.03.2023 

 
Beratungsverlauf: 
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Vbgm. Rotschopf Maria bedankt sich bei den Mitgliedern des Finanzausschusses für 
die konstruktive Zusammenarbeit bei der Erstellung dieser Richtlinien, um die 
Förderungen transparenter zu machen. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander bedankt sich ebenfalls beim Finanzausschuss für die 
geleistete Arbeit. 
 
GR Wolf Alfred dankt Vbgm. Rotschopf Maria für ihre Mühe und die verständliche 
Präsentation und schließt sich dem Antrag an. 
 
GV Puchinger Reinhold meint, dass es wichtig war, die Förderrichtlinien auf neue Füße 
zu stellen. Jetzt weiß jeder Verein, was jemand bekommt und vielleicht gelingt es auch 
das kulturelle Leben aufgrund der Zuschüsse zu beleben. Es ist eine tolle Sache und 
er schließt sich dem Antrag ebenfalls an. 
 
Vbgm. Rotschopf Maria erläutert noch die Abrechnung der Betriebskosten für Vereine 
in gemeindeeigenen Gebäuden. Bisher haben manche bezahlt und andere nicht und 
es gab auch keine festgelegten Kriterien. Das wurde jetzt durchgerechnet und ein 
Pauschalpreis pro m² festgelegt, welcher jetzt jedem Verein gleich vorbeschrieben 
wird. Heizkosten werden nach Wärmemengenzähler abgerechnet, der Auftrag zur 
Installation wurde bereits erteilt. Wasser-, Kanal- und Müllgebühren werden in Zukunft 
allen Vereinen ausnahmslos vorgeschrieben, kleinere Details müssen noch geklärt 
werden. 
 
Vbgm. Rotschopf Maria stellt den 
 
Antrag, die Neuregelung der Vereinsförderungen in Edt bei Lambach wie vorgetragen 
und erläutert zu beschließen. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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6. Teilnahme Junge Gemeinde - Beschluss; 

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass in der Familienausschusssitzung vom 
28.02.2023 einstimmig beschlossen wurde, an der Auszeichnung „Junge Gemeinde 
2024/2025“ teilzunehmen.  
 
Als Belohnung gibt es eine Förderung in der Höhe von € 500,-- für die Gemeinde 
Die Teilnahme muss im Gemeinderat beschlossen werden. 
Am 31. August 2023 ist Einreichschluss 
 
Es gibt folgende Bereiche: Struktur, Aktionen, Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, 
Raumbereitstellung. Von diesen 5 Bereichen müssen in 4 jeweils eine Aktivität 
durchgeführt werden. 
 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
GR Simon Schröder stellt den 
 
Antrag, die Teilnahme an der „Jungen Gemeinde“ wie vorgetragen zu beschließen. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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7. Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen zur Errichtung von 
Löschwasserversorgungsanlagen – Beschluss;  

a) Johannes und Henriette Reiter 

b) Josef Mallinger 

c) Rudolf Haas 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass zur Aufrechterhaltung bzw. zur 
Verbesserung der Löschwasserversorgung die Errichtung von 
Löschwasserversorgungsanlagen notwendig ist. Hier ist geplant für die Ortsteile Sperr, 
Kreisbichl und Fluchtwang – und für die Ortschaft Saag jeweils einen 
Löschwasserbrunnen zu errichten weiters soll für die Ortschaften Winkling, 
Oberroithen, Unterroithen, Bergern, Brandstatt und Schmidhub ein 
Löschwasserbehälter auf dem Grundstück von Herrn Haas errichtet werden. Hierzu ist 
es notwendig Dienstbarkeitsverträge mit den jeweiligen Grundeigentümern 
abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Johannes und Henriette Reiter:  



Gemeinde Edt bei Lambach, pol. Bez. Wels-Land, OÖ  

G e m e i n d e r a t s s i t z u n g  
Verhandlungsschrift vom 28.03.2023   Lfd. Nr. 1 Jahr 2023 

 
 

Seite 39 

 

 
 



Gemeinde Edt bei Lambach, pol. Bez. Wels-Land, OÖ  

G e m e i n d e r a t s s i t z u n g  
Verhandlungsschrift vom 28.03.2023   Lfd. Nr. 1 Jahr 2023 

 

Seite 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Josef Mallinger:  
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c) Rudolf Haas:  
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Beratungsverlauf: 
 
GV Wolf Tino berichtet von den Beratungen im Infrastrukturausschuss, dass der 
Klimawandel und längere Dürren immer mehr zum Thema werden und eine 
entsprechende Löschwasserversorgung gewährleistet werden muss und stellt den 
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Antrag, den Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen zur Errichtung von 
Löschwasserversorgungsanlagen mit den Familien Reiter, Mallinger und Haas wie 
vorgetragen zu beschließen. 
 
EGR Riedlbauer Peter und GR Palmstorfer Ing. Thomas schließen sich dem Antrag 
an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

8. Errichtung von Löschwasserbrunnen – Vergabe von Lieferungen 
und Leistungen - Beschluss; 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass zur Aufrechterhaltung bzw. zur 
Verbesserung der Löschwasserversorgung die Errichtung von 
Löschwasserversorgungsanlagen notwendig ist.  
 
Hier ist geplant für die Ortsteile Sperr, Kreisbichl und Fluchtwang – und für die 
Ortschaft Saag jeweils einen Löschwasserbrunnen zu errichten. Dazu wurde auch 
schon ein wasserrechtliches Projekt ausgearbeitet und bei der 
Bezirkshauptmannschaft die Genehmigung beantragt. Weiters wurden Angebote zur 
Errichtung dieser Löschwasserbrunnen eingeholt.  
 
Geplante Lage der Brunnen:  
 

 
 
 



Gemeinde Edt bei Lambach, pol. Bez. Wels-Land, OÖ  

G e m e i n d e r a t s s i t z u n g  
Verhandlungsschrift vom 28.03.2023   Lfd. Nr. 1 Jahr 2023 

 

Seite 46 

 
Weiters wurden Angebote zur Errichtung dieser Löschwasserbrunnen eingeholt.  
 
 
Angebote (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):  
 Fa. Bachner (2 Bohrbrunnen) 23.532,-- 

Fa. Aichinger (2 Bohrbrunnen): 33.018,--  
Fa. Held u. Francke (gegrabene Brunnen 
Dm 1200 mm): 40.132,-- €           

 
Da die Bauweisen der Bohrbrunnen verschieden angeboten wurde, wurde folgende 
Kalkulation für 2 Bohrbrunnen mit jeweils 10 Metern Tiefe vorgenommen, um 
vergleichen zu können:  
 

 
 
Ebenfalls wird berichtet, dass die Errichtung der Löschwasserbrunnen in der Sitzung 
des Infrastrukturausschusses am 02.03.2023 beraten wurde und der Ausschuss den 
einstimmigen Beschluss gefasst hat, dass dem Gemeinderat die Vergabe an den 
Billigstbieter empfohlen wird.  
 
Finanzierung:  
allgem. RL (261.000 lt. RA) € 25.000,00  
 
Beratungsverlauf: 
 
EGR Riedlbauer Peter stellt den 
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Antrag, die Vergabe von Lieferungen und Leistungen für die Errichtung von 
Löschwasserbrunnen wie vorgetragen zu beschließen. 
 
GV Wolf Tino und GR Palmstorfer Ing. Thomas schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

9. Vergabe von Sanierungsarbeiten durch den WEV – Hausruckviertel 
an der Schlinkerleitenstraße und in Mairlambach - Beschluss; 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass Teile der Schlinkerleitenstraße 
durch eine Spritzdecke oberflächlich zu sanieren sind. Weiters ist ein Teilstück 
zwischen der Ortschaft Mairlambach und der Schlinkerleitenstraße 
sanierungsbedürftig. Hierzu wurden beim WEV Hausruckviertel Kostenschätzungen 
eingeholt. Die Sanierung wurde auch in der Sitzung des Infrastrukturausschusses am 
02.03.2023 beraten und der einstimmige Beschluss gefasst, dass dem Gemeinderat 
die Beschlussfassung der Sanierung durch den WEV Hausruckviertel empfohlen wird. 
Nach der Sanierung könnten diese Abschnitte als Güterweg eingereiht werden, und 
damit die künftige Instandhaltung durch den WEV erfolgen.  
 
 
 Generalsanierung Mairlambach bis Schlinkerleitenstraße 166 lfm und         
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Oberflächensanierung (Spritzdecke) ca. 1.788 lfm:  
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Kosten: € 91.200,00 
Finanzierung: 
Budget – VA: € 75.000,00 
KIP-Mittel: € 16.000,00 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
GR Stieger Andreas stellt den 
 
Antrag, die Vergabe von Sanierungsarbeiten durch den WEV- Hausruckviertel an der 
Schlinkerleitenstraße und in Mairlambach wie vorgetragen zu beschließen. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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10. Sanierung Güterweg Aigen durch den WEV - Beschluss; 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass heuer seitens des WEV 
Hausruckviertel vorgesehen ist, den Güterweg Aigen im Bereich der Ortschaft Aigen 
zu sanieren. Hierfür wurde bereits im Vorjahr vom WEV mitgeteilt, dass für diese 
Sanierung seitens der Gemeinde Edt bei Lambach Budgetmittel in der Höhe von 
20.000,-- Euro vorgesehen werden sollten. Diese Summe wurde auch im Voranschlag 
budgetiert. Weiters sind noch ca. 22.000,-- Euro Rücklagen von der 
Schadenersatzzahlung der Generalsanierung der APG 220 kV Leitung vorhanden, 
welche auch bei dieser Sanierung zum Einsatz kommen. Die Sanierung wurde auch 
in der Sitzung des Infrastrukturausschusses vom 02.03.2023 beraten und es wurde 
einstimmig beschlossen, dass dem Gemeinderat die Beschlussfassung der Sanierung 
durch den WEV Hausruckviertel empfohlen wird.  
 
Bereich der geplanten Sanierung:  
 

 
 
Kosten: € 42.000,00 
Finanzierung: 
Budget – VA: € 15.600,00 
Land OÖ über WEV € 4.400,00 
APG – Entschädigung Sanierung € 20.000,00 
 
Beratungsverlauf: 
 
GV Wolf Tino berichtet von den Beratungen im Infrastrukturausschuss und stellt den 
 
Antrag, die Sanierung Güterweg Aigen durch den WEV wie vorgetragen zu 
beschließen. 
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GR Stieger Andreas und GR Palmstorfer Ing. Thomas schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

11. Asphaltierungsmaßnahmen – Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen – Beschluss; 

a) Geh- und Radweg Verbindung Werkstraße – L537 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass eine neue Verbindung für 
Fußgänger und Radfahrer im Bereich der neuen Wohnungen der 
Wohnungsgenossenschaft Welser Heimstätte zwischen der L537 und der Werkstraße 
errichtet werden soll. 
Zusätzlich soll dieser Weg als Feuerwehrzufahrt und Zufahrt für die Müllfahrzeuge des 
Wohngebäudes dienen. Hier wurde in der Kostentragungsvereinbarung (Beschluss 
des Gemeinderates am 10.11.2022) mit der Welser Heimstätte vereinbart, dass sich 
die Wohnungsgenossenschaft mit einem Pauschalbetrag von 8.000,- Euro beteiligt. 
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Weiters wird berichtet, dass diese Errichtung in der Sitzung des 
Infrastrukturausschusses am 02.03.2023 beraten und einstimmig beschlossen wurde, 
dass dem Gemeinderat die Vergabe der Herstellung (Unterbau und Asphaltierung) 
empfohlen wird. Dazu wurden zwei Angebote eingeholt:  
 
Fa. Swietelsky:   € 34.468,97 inkl. MWSt.  
Fa. Niederndorfer, Attnang:  € 51.282,12 inkl. MWSt. 
 
Angebote Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
 
Finanzierung: 
Budget – VA € 26.100,00 
Welser Heimstätte Anteil lt. Vereinbarung € 8.000,00 
Allgemeine Haushaltsrücklage € 100,00 
 
Beratungsverlauf: 
 
 

b) Verbindung L537 - Zoblstraße 

 
Bürgermeister Ing. Alexander Bäck berichtet, dass im Bereich der Zufahrt zur neuen 
Arztpraxis bzw. in Richtung Lindenstraße eine Asphaltdecke aufgebracht werden soll. 
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Hier wäre geplant ein 5 Meter breites Asphaltband von der L537 bis zur Zoblstraße 
aufzutragen. Weiters sollen die Anschlüsse an das Grundstück zur Ordination welche 
im öffentlichen Gut liegen zu asphaltieren.  
Ebenfalls ist westlich der Ordination ein öffentlicher Parkplatz geplant. Für die 
Herstellung dieses Parkplatzes wurden ebenfalls Angebote eingeholt.  
 

 
 
 
Weiters wird berichtet, dass diese Errichtung in der Sitzung des 
Infrastrukturausschusses am 02.03.2023 beraten und einstimmig beschlossen wurde, 
dass dem Gemeinderat die Vergabe der Herstellung (Unterbau und Asphaltierung) 
empfohlen wird. Dazu wurden zwei Angebote eingeholt:  
 
Zufahrt und Anschluss Bauplatz Gemeindearzt:  
Fa. Swietelsky AG:    € 27.141,05 inkl. MWSt.  
Fa. Niederndorfer, Attnang:  € 35.527,26 inkl. MWSt. 
 
 
Finanzierung: 
Budget – VA € 25.000,00 
Straßenbau-Rücklage € 2.200,00 
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Ohne Budget-VA-Ansatz: 
 
Öffentlicher Parkplatz:  
Fa. Swietelsky AG:    € 11.154,54 inkl. MWSt.  
Fa. Niederndorfer, Attnang:) € 9.132,72 inkl. MWSt (Hier ist allerdings nur die 
Asphaltierung ohne Randeinfassung und Versickerungsmöglichkeit mittels 
Rasengittersteine angeboten welche bei der Fa. Swietelsky mit 4.337,94 € im Angebot 
inkludiert sind. 
 
Angebote Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
 
Finanzierung: 
Straßenbau-Rücklage Infrastrukturkosten € 11.200,00 
 
Beratungsverlauf: 
 
GR Schoberleitner Mag. (FH) Michael stellt den 
 
Antrag, die Vergabe der Lieferungen und Leistungen für die 
Asphaltierungsmaßnahmen Geh- und Radweg Verbindung Werkstraße – L537 und die 
Verbindung L537 – Zoblstraße wie vorgetragen zu beschließen. 
 
GV Wolf Tino und GR Wolfsgruber Ing. Helmut schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

12. Adaptierung der Schulveranstaltungsbeihilfe - Beschluss; 

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass in der Finanzausschusssitzung vom 20. 
März 2023 beschlossen wurde, dass die Schulveranstaltungsbeihilfe von € 25,00 auf 
€ 30,00 pro Schüler und pro Veranstaltung für die Pflichtschuljahre (Schikurs, 
Sportwoche, Wienwoche) ab dem Schuljahr 2023/2024 (Herbst) angehoben werden 
soll. Da unser Schulsprengel die Gemeinde Lambach ist, und diese ebenfalls schon € 
30,00 bezahlt, sollte dies angeglichen werden. 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
Vbgm. Rotschopf Maria stellt den 
 
Antrag, die Adaptierung der Schulveranstaltungsbeihilfe wie vorgetragen zu 
beschließen. 
 
GR Palmstorfer Ing. Thomas und GR Wolf Tino schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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13. Abschluss eines Erdgas-Liefervertrages mit der EnergieAG Vertrieb 
- Beschluss; 

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass der Abschluss des Erdgasliefervertrages 
zwischen den Fraktionen aufgrund der stark schwankenden Gaspreise vereinbart und 
daraufhin auch abgeschlossen wurde. Nunmehr ist der Vertrag vom Gemeinderat zu 
beschließen. 
 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Erdgasliefervertrag 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
GR Heizinger Karin stellt den 
 
Antrag, den Abschluss eines Erdgas-Liefervertrages mit der EnergieAG Vertrieb wie 
vollinhaltlich verlesen zu beschließen. 
 
GR Wolf Alfred und GR Wolfsgruber Ing. Helmut schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

14. Verlängerung der Jahreskarten-Kooperation mit dem Zoo 
Schmiding - Beschluss; 

 
GV Reinhold Puchinger berichtet, dass in der Sitzung vom Familienausschuss am 
28.02.2023 beraten wurde, dass die Kooperationsvereinbarung mit dem Zoo 
Schmiding weiterläuft bis diese widerrufen wird. Die Kooperation kann unter 
Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist von beiden Seiten ohne Angabe von 
Gründen zum 31.12. eines jeden Jahres schriftlich gekündigt werden. Ohne Kündigung 
verlängert sich die Kooperation automatisch für das Folgejahr. 
 
Das Angebot wurde im Jahr 2022 von 59 Erwachsenen und 12 Kindern in Anspruch 
genommen. Die Kosten beliefen sich auf € 1.235,--. 
 
Die Jahreskarten werden zu einem gegenüber dem Normaltarif etwa 50 % reduzierten 
Preis angeboten: Die Preise für das Jahr 2023 sind: 
 
Preis Erwachsenenkarte 2023 f. Einwohner der Kooperationsgemeinde € 42,00 statt € 84,00 
Preis Kinderjahreskarte 2023 für Einwohner der Kooperationsgemeinde € 21,00 statt € 42,00 

 
Die Kosten der Ermäßigung werden zu gleichen Teilen von der Gemeinde Edt bei 
Lambach und vom Zoo/Aquazoo Schmiding getragen. 
 
Die Jahreskarte ist vom Tag des Erwerbs an 12 Monate lang gültig. 
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Beratungsverlauf: 
 
GV Puchinger Reinhold stellt den 
 
Antrag, die Verlängerung der Jahreskarten-Kooperation mit dem Zoo Schmieding wie 
vorgetragen zu beschließen. 
 
GR Rütershoff Anita und GR Wolf Alfred schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
 

15. Festlegung der Amtsleiter-Stellvertretung durch den Gemeinderat – 
Beschluss; 

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass die Bestellung eines Stellvertreters bzw. 
einer Stellvertreterin der Amtsleitung dem Beschluss des Gemeinderates unterliegt. 
 
Aufgrund der Dienstpostenbewertung sowie der Beschäftigungsausmaße wird 
vorgeschlagen, Frau Petra Sattleder als Amtsleiter-Stellvertreterin zu bestellen. 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander stellt den 
 
Antrag, die Festlegung der Amtsleiter-Stellvertretung wie vorgetragen zu beschließen. 
 
GR Wolf Alfred schließt sich dem Antrag an. 
 
GV Puchinger Reinhold meint, dass dies in keinem Ausschuss beraten wurde und 
fragt, ob das auch finanzielle Auswirkungen hat. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass dies nur im tatsächlichen Vertretungsfall so 
ist, sonst nicht. 
 
GR Wolfsgruber Ing. Helmut und GR Puchinger Reinhold schließen sich dem Antrag 
ebenfalls an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
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16. Festlegung des Feuerwehr-Pflichtbereichskommandanten durch 
den Gemeinderat – Beschluss; 

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass durch die Ergebnisse der Neuwahlen bei 
den Freiwilligen Feuerwehren der Pflichtbereichskommandant für den Pflichtbereich 
Edt bei Lambach neu zu bestimmen ist. Dies hat bescheidmäßig zu erfolgen. 
 
Nach Rücksprache mit den Kommandanten Edt/Klaus und Edt/Winkling sowie den 
gesetzlichen Vorgaben soll Herr Kdt. Peter Riedlbauer von der FF Edt/Winkling 
Pflichtbereichskommandant und Herr Kdt. Gerhard Zellinger von der FF Edt/Klaus 
dessen Stellvertreter werden. 
 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Bestellung 
Pflichtbereichskommandant - Bescheidentwurf 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
Vbgm. Rotschopf Maria stellt den 
 
Antrag, die Festlegung von Herrn Kdt. Peter Riedlbauer als Feuerwehr-
Pflichtbereichskommandanten und Herrn Kdt. Ing. Gerhard Zellinger als dessen 
Stellvertreter zu beschließen. 
 
EGR Parzer Michael und GV Wolf Tino schließen sich dem Antrag an. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
EGR Riedlbauer Peter enthält sich aufgrund von Befangenheit seiner Stimme. 
 
 

17. Dringlichkeitsantrag: Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung 
Edt bei Lambach – Neubau - Grundsatzbeschluss; 

 
Bgm. Ing. Alexander Bäck berichtet, dass das Entwicklungskonzept für 
Kinderbetreuung, welches ausgearbeitet und vom Gemeinderat beschlossen wurde, 
einen künftigen Bedarf von 9 Gruppen ergab. Die anschließende Bedarfsprüfung 
ergab einen genehmigten Bedarf von 8 Gruppen. 
Die in den Ausschüssen beratenen Grobkostenschätzungen und Grobplanungen des 
Arch. DI Günter Lassy ergaben eine ähnliche Kostenstruktur zwischen der 
Generalsanierung samt Zubau am bestehenden Standort mit der Variante eines 
Neubaus.  
Nach den Beratungen der Gemeinderatsfraktionen ua. auch in der 
Gemeinderatsklausur ist ein Neubau daher die sinnvollere und wirtschaftlichere 
Variante der Umsetzung der neuen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung. 
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Es erfolgt ein gemeinsamer 
 
Antrag der Gemeinderatsfraktionen, für den Neubau einer Kinderbildungs- und 
betreuungseinrichtung in Edt bei Lambach einen Grundsatzbeschluss zu fassen. 
 
GR Palmstorfer Hildegard schließt sich dem Antrag an. 
 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 

 
 

18. Allfälliges; 

GR Wolf Alfred fragt, ob die Zeitschrift Vielfalt heuer eingestellt wird, da es noch 
versendet wird? 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass die Gemeinde Edt selbst nicht mehr dabei ist, 
wir bekommen aber beim Gemeindeamt weiterhin Exemplare zur Auflage. 
 
GR Wolf Alfred fragt, ob man im Bereich wo der neue Fahrbahnteiler hinkommt und 
der Radweg verlängert wird, die Leistensteine gleich mitmachen sollte? 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass der Straßenmeister dies abgelehnt hat und 
erläutert den Entwurf der TBV. Derzeit sind nur der Fahrbahnteiler und die 
Straßenbeleuchtung sowie eine Leerverrohrung geplant. 
 
GV Wolf Tino berichtet, dass EGR Grimm Dieter vorgeschlagen hat, die 
Gemeindegrenze mit den Fahrrädern abzufahren. Dies soll am 06.05.2023 ab 14:00 
Uhr mit dem Start bei der Fahrrad-Reparaturstation beim Sportplatz losgehen und 
dann entlang der Grenze ca. 20km eine Runde gefahren werden. Abschluss wäre 
dann bei der Pizzeria Imre im Gastgarten. 
 
GR Obermayr Ing. Florian erwähnt, dass an diesem Datum die Mostkost im KOMEDT 
ist, den Abschluss könnte man auch dort machen. 
 
GV Wolf Tino erwähnt, dass er am Gemeindevorplatz fast über das Plakat der 
Sandkistenaktion gefallen wäre und fragt, ob die Plakatier-Zone für die ÖVP nicht gilt? 
 
Vbgm. Rotschopf Maria meint, das Plakat wurde vom Wind verweht. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander erwähnt, dass am 06.05. auch die Gedenkveranstaltung für 
die Befreiung des KZ Gunskirchen stattfindet. 
 
GR Palmstofer Ing. Thomas erwähnt, dass die Baustelle von der Heimstätte Tag und 
Nacht nicht abgesperrt und somit gefährlich ist. Bei der Heimstäte stößt er damit leider 
auf taube Ohren. 
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GR Wolfsgruber Ing. Helmut bedankt sich für die großartige Beteiligung bei der 
Flurreinigungsaktion und die Organisation durch Frömel Bernhard. Speziell die 
Unterstützung durch die Feuerwehren war sehr groß. Es war eine super Aktion, ein 
großer Dank an alle Beteiligten. 
 
GR Wolfsgruber Ing. Helmut fragt den Bürgermeister, ob er etwas darüber weiß, dass 
die Gemeinde Lambach eine neue Volksschule für 700 Schüler bauen möchte. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass die MGde Lambach eine Erweiterung bzw. 
Sanierung der VS plant, das Ausmaß ist jedoch nicht bekannt.  
 
GR Wolfsgruber Ing. Helmut gibt an, dass im Protokoll bei der Stellungnahme der 
Gemeinde Fischlham ein Verkehrskonzept gefordert wird. In weiterer Folge wird darauf 
hingewiesen, dass schon eines erstellt wurde.  
Er möchte nun wissen was genau da erstellt wurde und sollte dies im Protokoll ergänzt 
werden - auch wenn die Gemeinde Fischlham eigentlich etwas anderes gemeint hat. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander erläutert mit GR Wolfsgruber Ing. Helmut die betroffene 
Stelle im Protokoll auf Seite 58 nach der Stellungnahme der Gemeinde Fischlham, 
dass es ein Verkehrskonzept im Rahmen des Umwidmungsverfahrens gab, das auch 
dem Land OÖ zur Kenntnis und Prüfung vorgelegt wurde. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen durch Erheben der Hand. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander berichtet, dass am 13.05. ein Sonderzug von Lambach und 
ab 11:00 Uhr ein Festakt in Vorchdorf bezüglich 120 Jahre Lokalbahn stattfinden. Für 
eine Teilnahme müssten wir uns anmelden, deshalb bitte bis Ende der Woche bekannt 
geben wer möchte. Einstieg in den Zug wäre bei der geplanten Haltestelle in der 
Werkstraße. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander gibt an, dass am 17.04. um 18:00 Uhr beim Kinderspielplatz 
in Hagenberg eine Begehung stattfindet, bei welcher von jeder Fraktion jemand 
teilnehmen sollte. 
Bgm. Bäck Ing. Alexander berichtet, dass Frau VBI Hörtenhuber Maria am Freitag 
ihren letzten Arbeitstag vor der Pension hat. Nach Ostern wird es eine gemeinsame 
Veranstaltung/Pensionsfeier beim Wirt in Klaus geben, wo auch der Vorstand 
eingeladen wird. 
 
GR Wolfsgruber Ing. Helmut erwähnt den GemeindeRadstag. Der Bürgermeister 
merkt sich diesen vor. 
 
Bgm. Bäck Ing. Alexander bedankt sich für die Mitarbeit bei der heutigen Sitzung - 
viele Projekte wurden heute einstimmig beschlossen. Abschließend wünscht er noch 
schöne Osterferien. 
 
Ende: 20:30 
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Ende der Sitzung: 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen 
nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21:00 Uhr. 
 
 

  .........................................   .........................................  
 (Bgm. Bäck Ing. Alexander) (Schriftführer) 

 
Übermittlung nicht genehmigte Fassung: 
Die nicht genehmigte Fassung der Verhandlungsschrift wird hiermit an die im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen übermittelt. Die Verhandlungsschrift liegt bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates 
während der Amtsstunden am Gemeindeamt zur Einsichtnahme für die Gemeinderats- und 
Ersatzgemeinderatsmitglieder, die an der Sitzung teilnahmen, auf.  

 
ÖVP  SPÖ  FPÖ  
 
 
  .........................................   
 (Schriftführer) 

Genehmigung der Verhandlungsschrift dieser Sitzung: 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen diese Verhandlungsschrift in der 
Sitzung vom ________2023: 
  

a)   keine Einwendungen erhoben wurden;  
b)   über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete Beschluss gefasst wurde. 
  

Edt bei Lambach, am ________ 2023: 
  .........................................   

 (Vorsitzender) 
 
Das ordnungsgemäße Zustandekommen der Verhandlungsschrift wird von den 
Protokollfertigern bestätigt (§ 54 Abs. 5 OÖ GemO 1990): 
 
 

  .................................................   ..................................................  
 (Bgm. Bäck Ing. Alexander) (GR Karin Heizinger) 

 
 

  .................................................   ..................................................  
 (GR Ing. Helmut Wolfsgruber) (GR Alfred Wolf) 

 
Übermittlung genehmigte Fassung: 
Die genehmigte Fassung der Verhandlungsschrift wird hiermit an die im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen übermittelt.  

 
ÖVP  SPÖ  FPÖ  
 
 
  .........................................   
 (Schriftführer) 


